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Innovationsausschuss 

Neue Versorgungsformen: Übersicht der neu 
geförderten Projekte geht online 
Berlin, 28. Januar 2021 – Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) hat heute die Übersichtsliste jener 28 Projekte 
aus dem Bereich der neuen Versorgungsformen veröffentlicht, die letzt-
malig im Rahmen des alten einstufigen Antragsverfahrens eine Förde-
rung erhalten. Alle Antragsteller der am 18. Dezember 2020 ausgewähl-
ten Projekte akzeptierten zuvor die Förderbedingungen. 

Der Innovationsausschuss hatte auf seine Förderbekanntmachung vom 
Dezember 2019 insgesamt 73 Anträge erhalten, von denen nun 28 Pro-
jekte gefördert werden. Bei der Bewertung der Anträge bezog der Inno-
vationsausschuss die Empfehlungen der Mitglieder des Expertenpools 
(ehrenamtliche Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Ver-
sorgungspraxis) ein. 

Positive Förderentscheidungen gibt es für 7 Projektanträge aus dem the-
menoffenen Bereich sowie für 21 Projektanträge aus dem themenspezi-
fischen Bereich, die sich auf folgende Themenfelder verteilen: 

• Altersmedizin – Neue Wege und Strukturen für die Versorgung 
der Zukunft: 3 

• innovative Ansätze der Kooperation zwischen den Versorgungs-
ebenen für strukturschwache Regionen: 1 

• digitale Transformation – Lösungen zur Weiterentwicklung der 
Versorgung: 15 

• innovative Präventionsansätze für Menschen mit Behinderung: 2 

Die Projektbeschreibungen in der Übersichtsliste werden in Kürze auch 
in der filterbaren Projektdatenbank Neue Versorgungsformen zur Verfü-
gung stehen. 

Hintergrund: Projektförderung durch den Innovationsausschuss 

Der G-BA erhielt 2016 vom Gesetzgeber den Auftrag, mit den Mitteln 
des Innovationsfonds solche Projekte zu fördern, die über die bisherige 
regelhafte Gesundheitsversorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung in Deutschland hinausgehen, und gezielte Impulse für die innova-
tive Weiterentwicklung des Gesundheitswesens zu geben. Hierfür wurde 
beim G-BA ein Innovationsausschuss eingerichtet. Die Mittel werden 
von den gesetzlichen Krankenkassen und aus dem Gesundheitsfonds ge-
tragen und vom Bundesamt für Soziale Sicherung verwaltet. 

http://www.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/presse-rss
https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/243/2021-01-28_Liste-gefoerderte-Projekte-NVF_FBK-2019-12-12.pdf
https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/neue-versorgungsformen/
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  Weitere Informationen zur Arbeit des Innovationsausschusses, zu För-
derbekanntmachungen und laufenden sowie abgeschlossenen Projekten 
finden Sie auf der Website des Innovationsausschusses. 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Der G-BA ist vom Gesetzgeber beauf-
tragt, in Richtlinien verbindlich festzulegen, welche Leistungen von der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) erstattet werden und welche qualitätssichernden Maßnahmen bei der Leistungserbringung 
einzuhalten sind. 

Der G-BA hat seit dem 1. Januar 2016 zudem den Auftrag, neue Versorgungsformen, die über die bishe-
rige Regelversorgung hinausgehen und Versorgungsforschungsprojekte, die auf einen Erkenntnisgewinn 
zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet 
sind, zu fördern. Für die Durchführung der Förderung aus dem Innovationsfonds wurde beim G-BA ein 
Innovationsausschuss eingerichtet. 

Die gesetzlich vorgesehene Fördersumme für neue Versorgungsformen und Versorgungsforschung be-
trägt in den Jahren 2020 bis 2024 jeweils 200 Millionen Euro. 80 Prozent der Mittel sollen für die Förde-
rung neuer Versorgungsformen verwendet werden, 20 Prozent der Mittel für die Förderung der Versor-
gungsforschung. 

Rechtsgrundlage des Innovationsfonds und des Innovationsausschusses beim G-BA sind die §§ 92a und 
92b SGB V. 

Weitere Informationen finden Sie unter innovationsfonds.g-ba.de und unter www.g-ba.de. 
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